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Herren IV:

Wir hoffen natürlich, dass wir die nächste Saison rechtzeitig 
 beginnen können, doch dies ist im Moment noch nicht absehbar. 

FC BLAU-WEISS BELLAMONT

Generalversammlung 2020 
Durch die Corona-Pandemie ist es uns ak-
tuell nicht möglich, die für den 10.06.2020 

 angesetzte Generalversammlung des Sportvereins durchzufüh-
ren. Sie wird deshalb auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. 

Sobald es die Umstände wieder zulassen, wird ein neuer Termin 
bekanntgegeben.

Die Verordnungen der Landesregierungen und der Sportverbän-
de werden hierzu beachtet und erfordern ein �exibles Vorgehen. 

Vorstandschaft FC Blau- Weiß Bellamont e.V.

Beginn der Fahrradsaison! 
Am Mittwoch, den 27.05.2020 um 19 Uhr starten wir unsere Fahr-
radausfahrten unter bestimmten Au�agen. 
Treffpunkt ist wie gewohnt an der Turnhalle in Bellamont. Mitfahren 
kann jeder der Lust am Radeln hat. 

Lauftreff und Nordic Walking! 
Ab Dienstag 26.05.2020 starten wir um 19 Uhr unter bestimmten 
Au�agen wieder unseren Lauftreff. 

Neue Gesichter sind herzlich willkommen. 

SONSTIGES

Zur Situation der Wirtschaft in der Corona-Krise
LANDRAT DR. HEIKO SCHMID TRIFFT NEUEN IHK-
HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER MAX-MARTIN  DEINHARD

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,

in der Corona-Krise hat sich auch mein beru�icher Alltag gravie-
rend verändert. Eine planmäßige Kreistagssitzung �el aus, nur 

der Verwaltungs- und Finanzausschuss trat in einer Sitzung 
 zusammen. Ein persönlicher Austausch bei Besprechungen, 
 Besuchen, bei Jubiläen und Festen fand verständlicherweise seit 
Anfang März nahezu nicht mehr statt. Stattdessen waren in den 
vergangenen Wochen Telefon- und Videokonferenzen an der 
 Tagesordnung. 

In dieser Woche ist mit einzelnen persönlichen Begegnungen – 
selbstverständlich mit reichlich Abstand und Mund-und Nasen-
schutz – ein Stück Normalität in meinen Arbeitsalltag zurückge-
kehrt. 

Ganz besonders gefreut habe mich über den of�ziellen Antritts-
besuch von IHK-Hauptgeschäftsführer Max-Martin Deinhard im 
Landratsamt. Seit 1. Januar 2020 ist Max-Martin Deinhard Haupt-
geschäftsführer der IHK Ulm und Nachfolger von Otto Sälzle. Der 
Landkreis Biberach hat Otto Sälzle, der 23 Jahre lang IHK-Haupt-
geschäftsführer war, viel zu verdanken. 

An diese hervorragende bereichernde Zusammenarbeit zum 
Wohle des Landkreises möchten Max-Martin Deinhard und ich 
anknüpfen. Und ich bin überzeugt: Gemeinsam werden wir die 
Corona-Krise, die längst auch eine Krise der Wirtschaft geworden 
ist, bewältigen. Die Grundlagen dafür haben wir in unserem 
 Gespräch am Mittwoch gelegt. Dabei ist es uns beiden wichtig, 
dass wir die Zukunft nachhaltig und zum Wohle der Menschen in 
dieser Region gestalten. Die gute Zusammenarbeit zwischen IHK 
und den beru�ichen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises 
bei der dualen Ausbildung wollen wir weiter intensivieren. Wir ar-
beiten eng in der Digitalisierungsregion Ulm | Alb-Donau | Biber-
ach zusammen, beide unterstützen wir die Hochschule Biberach 
und das Innovations- und Technologietransferzentrum Plus der 
Stadt Biberach. Uns ist daran gelegen, die Ausbauplanungen der 
B 312 von Ringschnait über Ochsenhausen, Erlenmoos nach 
Edenbachen mit Nachdruck weiter zu verfolgen. Die Wirtschaft 
und die Menschen brauchen eine vernünftige Verkehrsverbindung 
zwischen Biberach und Memmingen. 

Ab kommenden Montag, 18. Mai, ist es in Baden-Württemberg 
möglich, Speisewirtschaften, sofern eine gaststättenrechtliche 
Erlaubnis für den Betrieb einer Speisewirtschaft vorliegt sowie 
Eisdielen und Cafés unter der Einhaltung von Au�agen zu öffnen. 
Ich bin froh, dass bei diesem Lockerungsschritt nicht zwischen 
Innen- und Außengastronomie unterschieden wird. Das gibt den 
Gastronomen Planungssicherheit.

VEREINSNACHRICHTEN SONSTIGES
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Machen Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, regen Gebrauch von 
dem gastronomischen Angebot im Landkreis. Aber seien Sie 
 zugleich vorsichtig und halten Sie sich unbedingt an die Hygiene- 
und Abstandsregeln. Nur so können wir die Corona-Krise bald 
hinter uns lassen und uns wieder mit voller Kraft der Entwicklung 
dieses Landkreises widmen. Gemeinsam mit der Industrie- und 
Handelskammer, der Handwerkskammer und allen Unternehme-
rinnen und Unternehmern im Landkreis Biberach. 

Herzliche Grüße, 

Ihr Dr. Heiko Schmid
Landrat

Das Kreis-Berufsschulzentrum Biberach (BSZ) informiert
BIBLIOTHEK IM BSZ AM BRÜCKENTAG NACH CHRI-
STI HIMMELFAHRT, 22. MAI 2020, GESCHLOSSEN

Am Freitag nach Christi Himmelfahrt, 22. Mai 2020, ist die Biblio-
thek/Mediothek im Kreis-Berufsschulzentrum Biberach geschlos-
sen. Die Rückgabe ausgeliehener Medien ist trotzdem möglich. 
Der dafür eingerichtete Briefkasten befindet sich im Schulgebäu-
de, links neben der Eingangstür der Bücherei und ist an diesem 
Tag von 8 bis 16 Uhr zugänglich.

Hantavirus
2020 NOCH KEINE INFEKTIONEN IM LANDKREIS 
 BIBERACH

Seit Wochen hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem, die Zahl 
der Hantavirus-Erkrankungen liegt dagegen bislang weit unter 
dem Vorjahres-Niveau. Seit Jahresbeginn wurden dem Landes-
gesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg im Regierungspräsi-
dium Stuttgart 21 Hantavirus-Erkrankungen übermittelt, das sind 
deutlich weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 168 
Fällen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Biberach registrier-
te seit Jahresbeginn noch keinen Fall. Im Vorjahr wurden dort drei 
Fälle gemeldet, 2017 waren es acht Fälle.

Grund für das schwache Infektionsgeschehen ist der niedrige 
Fruchtertrag bei Buchen und Eichen in Baden-Württemberg im 
Herbst 2019 und die damit schlechten Nahrungsbedingungen für 
den Überträger des Virus, die Rötelmaus. In den kommenden 
Wochen rechnet das Landesgesundheitsamt daher mit einem 
niedrigen Infektionsrisiko und somit deutlich weniger Erkran-
kungsfällen als 2019.

Infektionswege

Der Mensch infiziert sich über das Einatmen der Krankheitserre-
ger, die an die eingetrockneten Ausscheidungen der Rötelmäuse 
gebunden sind. Ein Infektionsrisiko besteht überall dort, wo 
 Rötelmäuse vorkommen und Tätigkeiten ausgeübt werden, bei 
denen Staub aufgewirbelt wird. Bei Reinigungsarbeiten von 
 Garagen, Kellern, Scheunen, Ställen und so weiter sind Infekti-
onen ebenso möglich wie bei Holzarbeiten in Wald und Garten. 
Daher sollten die zu reinigenden Flächen befeuchtet werden, um 
Staub zu binden. Das Tragen von Staubschutzmasken kann das 
Einatmen von erregerhaltigem Staub verhindern.

Eine Hantavirus-Erkrankung beginnt meist ähnlich einer Grippe 
mit plötzlich einsetzendem hohen Fieber. Hinzu kommen Sym-
ptome wie Kopf- und Gliederschmerzen sowie Bauch- und 

 Rückenschmerzen. In schweren Fällen kann es zu Blut im Urin 
und sogar zu Nierenfunktionsstörungen kommen. In diesem Fall 
kann sogar eine Blutwäsche (Dialyse) notwendig werden. Da es 
schwere Verläufe geben kann, ist eine Hantavirus-Erkrankung 
unbedingt ernst zu nehmen. 

Aktuelle Informationen zum Infektionsgeschehen in Baden-Würt-
temberg sowie Grafiken gibt es unter www.gesundheitsamt-bw.de, 
ein „Merkblatt mit Informationen zur Vermeidung von Hantavirus-
Infektionen“ stellt das Robert-Koch-Institut unter www.rki.de 
 bereit. 

Sana Kliniken Landkreis Biberach

BESUCHE IM KRANKENHAUS WIEDER MÖGLICH
Lockerung des Besuchsverbotes seit Montag

In den vergangenen Wochen mussten Patienten aufgrund der 
geltenden Allgemeinverfügung auf Besuche am Krankenbett ver-
zichten. Seit Montag, den 18. Mai 2020 wird das generelle 
 Besuchsverbot nun vorsichtig gelockert. So können auch an den 
Sana Kliniken im Landkreis Biberach stationäre Patienten wieder 
in eingeschränktem Umfang Besuche erhalten.

Entsprechend der Aufhebung der Allgemeinverfügung des Lan-
des Baden-Württemberg, die Besuchern das Betreten eines 
Krankenhauses seit Mitte März bis dato generell untersagte, ist 
auch in den Sana Kliniken im Landkreis Biberach an den Stand-
orten Biberach, Laupheim und Riedlingen ab Montag, den 18. Mai 
eine erste Lockerung des Besuchsverbotes unter strengen 
 Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen. So dürfen Patienten täglich 
zwischen 14 und 18 Uhr einen Besucher pro Tag für eine Stunde 
empfangen. Sowohl Besucher als auch Patient haben dabei einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, es ist außerdem die Abstandsre-
gelung von mindestens 1,5 Metern zu beachten. Die Sana Kli-
niken Landkreis Biberach bitten dahingehend alle Besucher, eine 
eigene Maske - in hygienischem Zustand - mitzubringen. COVID-
19-positive Patienten sowie COVID-19-Verdachtsfälle sind von 
diesen Regelungen ausgeschlossen und dürfen aus Sicherheits-
gründen weiterhin keinen Besuch empfangen. 

Betreten werden können die Kliniken ausschließlich über den 
Haupteingang unter der Voraussetzung, dass der Besucher 
 gesund ist und keine Symptome, wie etwa eine erhöhte Tempe-
ratur, Husten, Schnupfen oder eine neu aufgetretene Beeinträch-
tigung des Geruchs- und Geschmackssinnes, aufweist. Daher 
erfolgt am Eingangsbereich eine Registrierung, im Rahmen derer 
ein Selbstauskunftsbogen zur Risikoabschätzung ausgefüllt so-
wie kontaktlos die Temperatur gemessen wird.

Alle Informationen zu den Besuchsregelungen sind online unter 
www.sana.de/biberach erhältlich. Um Wartezeiten zu vermeiden, 
kann der Selbstauskunftsbogen bereits vorab auf der Website 
abgerufen, daheim ausgefüllt und mitgebracht werden.

SONSTIGES SONSTIGES
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HAUSKAUF: ENERGIESCHLEUDER ODER SCHNÄPP-
CHEN?

Der Verlust von Heizenergie durch schlechte Wände, ein undich-
tes Dach oder ein ineffizientes Heizsystem kostet dauerhaft Geld. 
So kann manches „Schnäppchen“ beim Hauskauf über die Jahre 
gesehen in ungünstigem Licht dastehen. 

Hausverkäufer sind verpflichtet, spätestens bei der Besichtigung 
einen Energieausweis vorzulegen. Kaufinteressenten scheuen 
sich jedoch oft, dies einzufordern – manchmal aus Furcht, den 
Zuschlag für das Haus nicht zu bekommen. 

Und auch wenn der Energieausweis vorliegt, ist die Interpretation 
der Daten nicht immer leicht: Verbrauchsausweise mitteln den 
Verbrauch der letzten drei Jahre – und der hängt von den 
 Gewohnheiten der Bewohner ab. Bedarfsausweise zeigen den 
nutzerunabhängigen Heizenergiebedarf des Hauses. Der errech-
nete Bedarf fällt jedoch häufig zu hoch aus. 

Energieausweise sind nach Ausstellung zehn Jahre gültig. Daher 
kursieren teilweise mehrere Energieausweise nebeneinander, die 
hinsichtlich des Energieverbrauchs alte und neue Bewertungs-
maßstäbe anlegen. In älteren Energieausweisen werden Werte 
von 150-200 Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche und 
Jahr im Ausweis noch im grünen Bereich angesiedelt - obwohl 
das nicht einem zukunftsfähigen energetischen Standard ent-
spricht. Seit Mitte 2014 ausgestellte Ausweise geben dem Gebäu-
de eine Energieeffizienzklasse von A+ bis H. Werte von 100 bis 
200 Kilowattstunden erreichen nur die Effizienzklasse D oder E. 

In einem Mehrfamilienhaus gibt es nur einen Ausweis für das 
gesamte Haus, nicht jedoch für die einzelne Wohnung. Für den 
Energieverbrauch einer Wohnung spielt aber auch deren Lage 
eine wichtige Rolle, vor allem in schlechter gedämmten Häusern. 
Dach– und Erdgeschosswohnungen in Hausrandlage verbrau-
chen in der Regel bis zu 50 Prozent mehr Heizwärme als Woh-
nungen in der Hausmitte. 

Die unabhängige Energieberatung der Verbraucherzentrale hilft 
nach Terminvereinbarung bei der Interpretation von Energieaus-
weisen und bietet Hauskäufern eine persönliche Erstberatung zur 
Einschätzung des Modernisierungsbedarfs. Termine können unter 
0800 - 809 802 400 (kostenfrei) vereinbart werden. Mehr Informa-
tionen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de.  

BÜRGERENERGIEGENOSSENSCHAFT RISS EG
MASELHEIM / WARTHAUSEN

STROM FÜR DICH UND MICH – REGIONAL UND BÜR-
GERNAH!

Aus dem Landkreis Biberach, gemeinschaftlich und 
transparent.

Einfach und unkompliziert wechseln.
Die Stromversorgung ist bei BiberEnergie zu jeder Zeit gesichert 
und hat Vorteile.

• 100% Grünstrom – Beitrag zum Klimaschutz
• Faire Preise
•  Aktive Beteiligung und Stärkung der regionalen Wirtschaft - volle 

Transparenz

Interesse? Einfach melden!

Tel. 0711 – 28981786
info@biberenergie.de
www.biberenergie.de

SOMMERMODE BEIM KLEIDERTREFF

Die neue Saison ist eröffnet. Für Babys, Kinder und Jugendliche 
sowie Damen und Herren gibt es wieder eine reiche Auswahl an 
flotter Kleidung bis Größe XXL, ebenso Accessoires, Schuhe, 
Bett- und Tischwäsche zu äußerst erschwinglichen Preisen. Jeder 
ist berechtigt, hier einzukaufen; der Reinerlös wird für soziale Pro-
jekte im In- und Ausland gespendet. Das Verkaufsteam freut sich 
auf zahlreiche Käufer wie auch auf die Mithilfe neuer ehrenamt-
lichen Helfer für Sortierung und Verkauf.
Zurzeit hat der Secondhand-Kleiderladen in der Memminger Str. 
7 in Ochsenhausen nur dienstags, donnerstags und samstags 
geöffnet. Ab 1. Juni gelten wieder die normalen Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag, Donnerstag 
und Freitag von 15 bis 18 Uhr.
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Sie möchten mehr über uns wissen? 
Besuchen Sie uns auf 
www.nak-verlag.de



Elli’s Hoflädele
Angebot für Freitag, 

den 22. Mai 2020

Käsemaultaschen auch zum Grillen 100 g 0,95 7
Lyoner auch für Wurstsalat 100 g 1,10 7

Hermann und Elli Schad Unsere Öffnungszeiten:
Hauptstr. 52, 88416 Englisweiler Immer freitags
Telefon 0 73 52 / 47 01 von 14.30 – 18.00 Uhr

Geänderter Anzeigenschluss:
Unser Anzeigenschluss in der KW 22 
liegt am Donnerstag, 28.05.2020, 
um 12.00 Uhr.

Wir suchen für vorgemerkte Kunden 
landwirtschaftliche Grundstücke 

(Acker/Wiese) zu kaufen!

– Gerne auch größere Grundstücke –

Immobilien Weckerle GmbH & Co. 
Ochsenhausen · Telefon 0 73 52 / 32 80 

www.immoweckerle.de

IMMOBILIEN SPEZIAL
Die besten Chancen in der Region!

Frauenstraße 77 · 89073 Ulm
T 0731 156 681 · F 0731 156 684
nak.ulm@n-pg.de

AUFMERKSAMKEIT
ERREGEN!


